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JA  Juristische Arbeitsblätter
JGG  Jugendgerichtsgesetz
JR  Juristische Rundschau
JuS  Juristische Schulung
JZ  Juristische Zeitung
KJ  Kritische Justiz
LG  Landgericht
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Lit.  littera
m. Anm.  mit Anmerkung
MedR  Zeitschrift Medizinrecht
mRNA  messenger Ribonucleic Acid
m. w. N.  mit weiteren Nachweisen
n. F.  neue Fassung
NIPT nicht-invasiver Pränatal-Test
NJ  Neue Justiz
NJW  Neue Juristische Woche
NStZ  Neue Zeitschrift für Strafrecht
OLG  Oberlandesgericht
PAPP-A  Pregnancy-associated plasma protein
PCR  Polymerase Chain Reaction
PGS  Preimplantation Genetic Screening
PID  Präimplantationsdiagnostik
PIDV  Präimplantationsdiagnostikverordnung
PND  Pränataldiagnostik
Rn. Randnummer
RNA  Ribonucleic Acid
s.  siehe
S.  Seite
SchKG  Schwangerschaftskonfliktgesetz
SFHÄndG  Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz
sog.  sogenannt
SSL  Scheitel-Steiß-Länge
SSW  Schwangerschaftswoche
str.  strittig 
StPO  Strafprozessordnung
StR  Revisionen in Strafsachen
st. Rspr.  ständige Rechtsprechung
StGB  Strafgesetzbuch
StudZR  Studentische Zeitschrift für Rechtswissenschaft
StZG  Stammzellgesetz
TTTS twin-to-twin transfusions syndrome
u. a.  unter anderem
Unesco  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-

tion
Urt.  Urteil
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UWG  Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
Var.  Variante
VersR  Zeitschrift Versicherungsrecht
vgl.  vergleiche
Vol.  Volume
VwVfG  Verwaltungsverfahrensgesetz
ZfL  Zeitschrift für Lebensrecht
ZRP  Zeitschrift für Rechtspolitik
ZStW  Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
zutr.  zutreffend



Teil 1

Einleitung

„Nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne Risiko ge-
schieht auch nichts.“  (Walter Scheel)
„Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut etwas 
zu riskieren?“  (Vincent van Gogh)

Die Verfahren der Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik1 erfahren 
heutzutage immer größere Beliebtheit. Es können mit den verschiedensten 
gendiagnostischen Untersuchungen sowohl im Mutterleib als auch außerhalb 
des Körpers bei einer befruchteten Eizelle oder noch vor deren Befruchtung 
diverse Krankheiten diagnostiziert werden. Dies eröffnet für viele Eltern die 
Möglichkeit, sich den Wunsch nach einem gesunden Kind erfüllen zu kön-
nen. Doch gerade wegen der sich ständig erweiternden Perspektiven, die sich 
aus der medizinischen Weiterentwicklung ergeben, ist Tür und Tor für den 
Missbrauch dieser Möglichkeiten eröffnet. Es ist daher unabdingbar, dass die 
rechtlichen Voraussetzungen dieser Methoden geregelt werden und dass bei 
Verstößen gegen diese Regelungen strafrechtliche Sanktionen erfolgen. Dies 
ist zum Schutz des ungeborenen Menschen und der ethischen Werte wichtig. 
Nur mit wirksamen strafrechtlichen Regelungen kann sichergestellt werden, 
dass Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik auf die richtige Art und Weise 
eingesetzt werden. Es muss bei den strafrechtlichen Regelungen sowohl der 
medizinische und naturwissenschaftliche Fortschritt und der daraus zu zie-
hende Vorteil als auch der Schutz von Mutter und ungeborenem Kind be-
rücksichtigt werden. Adressat dieser Strafnormen sind die Mediziner, welche 
die Präimplantationsdiagnostik sowie Pränataldiagnostik durchführen. Diese 
dürfen bei ihrer Tätigkeit allerdings auch keinen unangemessenen und unver-
meidbaren Strafbarkeitsrisiken ausgesetzt sein. Der deutsche Gesetzgeber hat 
aus diesem Grund die Aufgabe, einerseits das Bedürfnis nach strafrechtlicher 
Sanktionierung auf einem ethisch sehr sensiblen Gebiet zu regeln, anderer-
seits aber auch Rechtssicherheit für die die Untersuchungen durchführenden 
Ärzte zu gewährleisten. Es muss dem Arzt ein pflichtgemäßes Verhalten im 
Rahmen der strafrechtlichen Normen und ohne Gefahr durch unverhältnis-
mäßige Strafbarkeitsrisiken möglich sein. 

1 Nachfolgend werden „Pränataldiagnostik“ auch als „PND“ sowie „Präimplanta-
tionsdiagnostik“ auch als „PID“ bezeichnet.
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§ 1 Relevanz des Themas und Problemaufriss

Die vorliegende Arbeit behandelt die Präimplantationsdiagnostik und die 
Pränataldiagnostik aus strafrechtlicher Perspektive. Es soll einerseits eine 
umfangreiche Würdigung der strafrechtlichen Relevanz dieser Methoden 
nach dem StGB und den Nebengesetzen erfolgen. Im Mittelpunkt der Aus-
führungen stehen jedoch auch die rechtlichen Risiken des Arztes, der prä-
nataldiagnostische oder präimplantationsdiagnostische Maßnahmen durch-
führt. Es wird dabei die Frage untersucht, ob der Mediziner im Rahmen von 
Präimplantationsdiagnostik und Pränataldiagnostik de lege lata unzumutbaren 
und unverhältnismäßigen Strafbarkeitsrisiken ausgesetzt ist, oder ob die Risi-
ken dem durchschnittlichen Berufsrisiko eines Mediziners entsprechen. Dies 
wäre dann der Fall, wenn der Arzt durch pflichtgemäßes, zumutbares Verhal-
ten sämtliche Strafbarkeitsrisiken vermeiden kann. 

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, neben weiteren 
im Verlauf der Arbeit darzustellenden Gesichtspunkten, Art. 103 Abs. 2 GG, 
dessen Bestimmtheitsgebot verfassungsrechtlich gewährleisten soll, dass eine 
Tat nur dann bestraft werden kann, wenn ihre Strafbarkeit gesetzlich bestimmt 
war, bevor die Tat begangen wurde.2 Das im Grundgesetz verankerte Analo-
gieverbot, das aus dem Grundsatz „nulla poena sine lege“ abgeleitet wird und 
das in der Zeit des Nationalsozialismus aufgehoben und nach dem Ende des 
Dritten Reichs wiedereingeführt wurde, ist ein wichtiger Rechtsgrundsatz 
unseres Strafsystems. Das Analogieverbot findet auch in den Nebenstrafge-
setzen Anwendung. Aus diesem Grund sollen vorab die Anforderungen des 
Bundesverfassungsgerichts an eine Strafnorm im Lichte des Art. 103 Abs. 2 
GG erläutert werden. Nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG enthält 
Art. 103 Abs. 2 GG korrespondierend zu dem Bestimmtheitsgebot auch ein 
an die Rechtsprechung gerichtetes Verbot strafbegründender Analogie.3 Da-
mit ist es der Rechtsprechung verwehrt, die normativen Voraussetzungen ei-
ner Bestrafung selbstständig zu bestimmen.4 Auch soll jedermann, das heißt 
im vorliegenden Fall der Arzt, der die Präimplantationsdiagnostik, bzw. Prä-
nataldiagnostik anwendet, voraussehen können, welches Verhalten verboten 
und mit Strafe bedroht ist.5 Damit ergibt sich aus Art. 103 Abs. 2 GG für den 
Gesetzgeber die Verpflichtung, „die Voraussetzungen der Strafbarkeit so kon-

2 BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 23. Juni 2010 – 2 BvR 105/09, 
Rn. 68. Es handelt sich hierbei um eine Entscheidung des BVerfG, die sich mit der 
Frage beschäftigt, ob der Untreuetatbestand des § 266 Abs. 1 StGB mit dem Be-
stimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG zu vereinbaren ist.

3 StRspr., vgl. BVerGE 14, 174 185; 73, 206, 234; 75, 329, 340.
4 Vgl. BVerfGE 75, 329, 341 m. w. N.
5 Vgl. BVerfGE 75, 329, 341 m. w. N.
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kret zu umschreiben, dass Tragweite und Anwendungsbereich der Straftatbe-
stände zu erkennen sind und sich durch Auslegung ermitteln lassen.“6 Weiter 
heißt es, dass das Bestimmtheitsgebot verlange, „den Wortlaut von Strafnor-
men so zu fassen, dass die Normadressaten im Regelfall bereits anhand des 
Wortlauts der gesetzlichen Vorschrift voraussehen können, ob ein Verhalten 
strafbar ist oder nicht.“7 Dennoch ist es wegen der gebotenen Allgemeinheit 
von Strafnormen unvermeidbar, dass es in Einzelfällen zweifelhaft sein kann, 
ob ein Verhalten unter den gesetzlichen Tatbestand fällt. Die Verfassung 
schließt daher die Verwendung wertausfüllungsbedürftiger Begrifflichkeiten 
und auch die Verwendung von Generalklauseln nicht von vornherein aus.8

Es kann jedoch nicht allgemein festgelegt werden, welchen Grad an Be-
stimmtheit der einzelne Straftatbestand gewährleisten muss9, so dass im 
Wege einer wertenden Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung mög-
licher Alternativen entschieden werden muss, ob der Gesetzgeber seinen 
Verpflichtungen nach Art. 103 Abs. 2 GG entsprochen hat.10 Bei dieser Über-
prüfung sind die Besonderheiten des jeweiligen Straftatbestandes sowie die 
Umstände, die zu der entsprechenden gesetzlichen Regelung geführt haben, 
maßgeblich.11 Nach Ansicht des BVerfG ist der Gesetzgeber verpflichtet, die 
Strafbarkeitsvoraussetzungen umso konkreter festzulegen je schwerer die mit 
der Strafnorm verbundene Strafandrohung ist.12 Hierbei ist auch der Kreis 
der Normadressaten des Straftatbestandes,13 das heißt im Fall der Präimplan-
tationsdiagnostik und der Pränataldiagnostik, die die Untersuchungen durch-
führenden Ärzte, zu berücksichtigen. Das BVerfG führt weiter aus, dass es 
nach der ständigen Rechtsprechung des BVerfG in Grenzfällen ausreichend 
sein kann, dass zumindest das Risiko einer Bestrafung erkennbar ist.14 Dies 
soll den unvermeidlichen Randunschärfen gesetzlicher Formulierungen 
Rechnung tragen.15 Es sei dann möglich, dass verfassungsrechtliche Beden-

6 BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 23. Juni 2010 – 2 BvR 105/09, 
Rn. 71, vgl. BVerfGE 75, 329, 340 f.

7 BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 23. Juni 2010 – 2 BvR 105/09, 
Rn. 71, BVerfGE 48, 48, 56 f.; 92, 1, 12.

8 BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 23. Juni 2010 – 2 BvR 105/09, 
Rn. 73, vgl. BVerfGE 48, 48, 56 f.; 92, 1, 12 sowie ferner BVerfGE 75, 329, 341.

9 BVerfGE 28, 175, 183.
10 BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 23. Juni 2010 – 2 BvR 105/09, 

Rn. 74.
11 Vgl. BVerfGE 28, 175, 183.
12 Vgl. BVerfGE 75, 329, 342.
13 Vgl. BVerfGE 48, 48, 57.
14 Siehe hierzu BVerfGE 48, 48, 56 f.; 92, 1, 12.
15 BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 23. Juni 2010 – 2 BvR 105/09, 

Rn. 75.


